
Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 25. Februar 
2010 (Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto- 

oikeus — Finnland) — Lahti Energia Oy 

(Rechtssache C-209/09) ( 1 ) 

(Richtlinie 2000/76/EG — Verbrennung von Abfällen — 
Verbrennungsanlage — Mitverbrennungsanlage — Aus einer 
Vergaseranlage und einem Kraftwerk bestehender Komplex — 
Verbrennung von ungereinigtem Gas, das durch die ther
mische Behandlung von Abfällen in der Vergaseranlage ge

wonnen wurde, in dem Kraftwerk) 

(2010/C 100/12) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Vorlegendes Gericht 

Korkein hallinto-oikeus 

Partei des Ausgangsverfahrens 

Lahti Energia Oy 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Korkein hallinto-oikeus — Aus
legung des Art. 3 der Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2000 über die 
Verbrennung von Abfällen (ABl. L 332, S. 91) — Komplex, 
bestehend aus einer Vergaseranlage, die aus Abfällen Gas er
zeugt, und einem Kraftwerk, in dessen Dampfkessel das durch 
die thermische Behandlung der Abfälle in der Vergaseranlage 
entstandene Gas verbrannt wird — Verbrennung von ungerei
nigtem an Stelle von gereinigtem Gas im Hauptkessel des Kraft
werks 

Tenor 

Ein Kraftwerk, das als Zusatzbrennstoff ergänzend zu den für seine 
Energieerzeugungstätigkeit vorwiegend verwendeten fossilen Brennstof
fen ein Gas verwendet, das durch eine thermische Behandlung von 
Abfällen in einer Anlage gewonnen wurde, ist zusammen mit dieser 
Anlage als „Mitverbrennungsanlage“ im Sinne des Art. 3 Nr. 5 der 
Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung von Abfällen anzuse
hen, wenn das Gas in der Vergaseranlage nicht gereinigt wurde. 

( 1 ) ABl. C 193 vom 15.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 25. Februar 
2010 — Europäische Kommission/Königreich Spanien 

(Rechtssache C-295/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2006/43/EG — Gesellschaftsrecht — Abschlussprüfungen 
von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen — 

Nicht fristgerechte Umsetzung) 

(2010/C 100/13) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
G. Braun und E. Adsera Ribera) 

Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigter: F. Díez 
Moreno) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Maßnahmen, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157, S. 87) nach
zukommen 

Tenor 

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates verstoßen, 
dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 256 vom 24.10.2009.

DE 17.4.2010 Amtsblatt der Europäischen Union C 100/9


